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	Prüfungstermine und –fristen: Tipps zum Umgang und Einhalten


	Zweck: Tipps für die zuständigen Stellen und Prüfungsausschüssen, was man selbst. vorbereiten kann, damit Fristen eher eingehalten werden – und wie man sich gleichzeitig auf eine mögliche ablehnende Entscheidung wegen Fristversäumnis bestmöglich vorbereitet.


	Arbeitshilfe 

· Tipps für die Sachbearbeitung und Prüfungsausschüsse zum Fristenproblem

· Beispiel für einen Aushang in der Berufsschule


Prüfungstermine und –fristen
___________________________________________________________________________________
Berufliche Bildung und Prüfungswesen 

___________________________________________________________________________________

Tipps zum Umgang mit Prüfungsterminen und –fristen

Alle Jahre wieder: Es gibt sie in ausreichender Zahl, diejenigen Auszubildenden oder Betriebe, die ihre Prüfungszulassung nicht rechtzeitig beantragen und die vorgegebenen Fristen versäumen oder gar von Prüfungsterminen überrascht sind. 

Grundsätzlich: Nach § 12 der Muster-Gesellenprüfungsordnung hat der Lehrling / Auszubildende seinen Antrag auf Prüfungszulassung selbst einzureichen. Zudem hat er seinen Ausbildenden darüber zu unterrichten. Dies dient dem Ziel, dass der Ausbildende um den Vorgang weiß und den Lehrling dabei unterstützt, u.a. ihn auch an die Fristen und Prüfungstermine erinnern und sich gemeinsam mit dem Lehrling um das rechtzeitige Einreichen des Zulassungsantrags sorgt. 
Achtung: Wenn in den Vertragsbestimmungen der Ausbildungsverträge jedoch der Ausbildende verpflichtet wird, die Zulassungsunterlagen des Lehrlings einzureichen, geht diese private Vereinbarung der Muster-GPO vor.

Wo auch immer: Fristenprobleme sind Tagesgeschäft und müssen angegangen werden:
Welche Möglichkeiten haben Sie, dem „Fristenproblem“ Herr zu werden?

Tipp 1. Setzen Sie Fristen sowie Termine frühzeitig und reden Sie darüber!

Setzen Sie Ihre Termine frühzeitig – und umso eher können Sie darüber informieren: 

Verkünden Sie die Anmelde- und Prüfungstermine  an allen erdenklichen Orten: Senden Sie Aushänge an die Betriebe (vgl. Zeitleiste 01171, 01172), veröffentlichen Sie auf Ihrer Internetseite, in Innungszeitungen, geben Sie die Termine anlässlich von Innungsversammlungen bekannt und geben Sie den Anwesenden ein Terminrundblatt aus. Überlassen Sie der Berufsschule ein Infoblatt an die Berufsschule mit der Bitte, dieses Blatt in dem Klassenraum auszuhängen und versenden Sie die Einladungen in zweifacher Ausfertigung: einmal an den Auszubildenden (im Betrieb) und für den Betrieb bzw. den Ausbildenden selbst (durch den Lehrling zu überreichen). Zudem sollte der Lehrer in der Schule die Termine erneut vor der versammelten Klasse verkünden. 

Manche Prüfungsausschüsse planen ihre Prüfungstermine sogar mehrere Jahre im Voraus, so dass mit der Rücksendung der eingetragenen Berufsausbildungsverträge bereits die Prüfungstermine bekannt gegeben werden.

Tipp 2. Setzen Sie möglichst identische Fristen und Termine!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier: Man kann sich identische Termine besser merken: Wenn über Jahre hinweg feststeht, dass z.B. die Frist zum Einreichen von Zulassungsunterlagen immer regelmäßig am 15.05. eines Jahres endet, dann haben es die Ausbilder irgendwann verinnerlicht. Die konkreten Prüfungstermine können nach wie vor variieren. Es kommt zudem nicht darauf an, ob der Tag des Fristablaufs ein Dienstag oder ein Freitag ist. Allein das Datum ist wichtig! Und wenn dieses Fristende auf einen Samstag oder Sonntag fällt, verlängert sich die Frist automatisch bis zum Ablauf des darauf folgenden Montag. Zudem können identische Fristen bereits über Jahre voraus mitgeteilt werden.
Tipp 3: Geben Sie weitgehend ausgefüllte Zulassungsanträge aus!

Es erleichtert den Betrieben die Arbeit, wenn sie – in Serienbriefdokumenten – unterschriftsreife Zulassungsformulare erhalten, in denen wesentliche Fragen durch die zuständige Stelle bereits vorab ausgefüllt wurden, z.B. Name und Adresse von Betrieb und Auszubildenden.

Weisen Sie die Betriebe aber darauf hin, dass es notwendig ist, zwischenzeitlich eingetretene Änderungen mitzuteilen. Auch das Einsetzen der Rücksendeadresse im Anmeldeformular und das Beilegen eines frankierten Rückumschlags fördert die Bearbeitung.

Tipp 4: Setzen Sie eine Nachfrist! 

Sollte trotz allem die Frist versäumt worden sein oder sollten Unterlagen fehlen, genügt im Regelfall das Setzen einer einzigen Nachfrist von 10 Tagen. Nur bei besonderen Umständen (unvorhergesehene Ereignisse etc.) sollten 2 Nachfristen gesetzt werden. 

Tipp 5: Sammeln Sie die Zulassungsunterlagen geschlossen ein!

Die Muster-Gesellenprüfungsordnung von 2007 gibt vor, dass sich die Auszubildenden selbst um die Abgabe der Zulassungsanträge kümmern müssen. Aber auch unabhängig davon bietet es sich an, die Lehrlinge unmittelbar selbst in die Pflicht zu nehmen und die Zulassungsanträge entweder in der Berufsschule einzusammeln, oder einen Sammelabgabetermin in der Handwerkskammer oder der Innung anzusetzen.
Tipp 6: Zulassungsverfahren zu Teil 1-Prüfung und Zwischenprüfung nutzen

Im Rahmen der gestreckten Gesellenprüfung, die in manchen Ausbildungsordnungen vorgeschrieben ist, findet bereits bei der Teil-1-Prüfung ein formales Zulassungsverfahren statt. Insofern werden die Prüflinge bei der gestreckten Prüfung bereits frühzeitig über die auch für den Teil 2 geltenden erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen (Ausbildungszeit, eingetragenes Ausbildungsverhältnis und insbesondere Führen der vorgeschriebenen Ausbildungsnachweise) informiert.

Auch die klassische Zwischenprüfung als reine Leistungsstandfeststellung sollte der Prüfungsausschuss nutzen, die Prüflinge darüber zu informieren, dass Ausbildungsnachweise Teil der Zulassungsvoraussetzung zur Gesellenprüfung sind. Insofern kann der Prüfungsausschuss sich zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung die bis dahin geführten Ausbildungsnachweise vorlegen lassen. So wäre es möglich, nicht ordnungsgemäße Ausbildungsnachweise zeitnah zu bemängeln, so dass für die verbleibende Ausbildungszeit der Auszubildende gemeinsam mit dem Ausbildungsbetrieb in korrekter Weise die Ausbildungsnachweise anfertigt, vgl. dazu Produkt 01070: Die Zwischenprüfung / der Teil 1 als Test für Ausbildungsnachweise“.

Stellen sich Mängel im Führen der Ausbildungsnachweis zum Zeitpunkt der Teil-1- bzw. Zwischen-Prüfung heraus, sollte der Prüfungsausschuss die für die Überwachung der Ausbildung zuständige Handwerkskammer informieren. So wird ermöglicht, dass ein Ausbildungsberater der Kammer auf die Beteiligten zugeht und so auch von „höherer Stelle“ eine Belehrung über das ordnungsgemäßes Führen der Ausbildungsnachweise verbunden mit dem Hinweis auf sonstige negative Folgen im Rahmen der späteren Prüfungszulassung erfolgen kann.

Vorteile für den Prüfungsausschuss?

Sollten Sie dennoch einmal in die Situation kommen, eine Zulassung ablehnen zu müssen, machen Sie sich die Ablehnungsentscheidung leichter und rechtssicherer, wenn Sie guten Gewissens darauf hinweisen können, keine zumutbaren Informationsweg (s.o.) ausgelassen zu haben, um die Rechtzeitigkeit des Zulassungsantrags zu gewährleisten.


Aushang!

Die Handwerkskammer Musterstadt informiert:

Zwischenprüfung „Kosmetiker/Kosmetikerin“

Die Zwischenprüfung Winter 2007/2008 im Ausbildungsberuf „Kosmetiker/ Kosmetikerin“ findet statt am

Samstag, 02. Februar 2012 um 9.00 Uhr

in den Berufsbildenden Schulen Körperpflege,

Musterweg 12, 34567 Musterhausen

Raum P1 und P2

Prüfungsablauf:

1. Handpflege



Dauer: 60 Minuten

2. Körperbehandlung


Dauer: 60 Minuten

Pause: 15 Minuten

3. Dekorative Kosmetik (Gesicht)
Dauer: 60 Minuten

Zur Prüfung bringen Sie folgende Arbeitsmittel bzw. Unterlagen mit:

· Kittel

· Arbeitsschuhe

· Kugelschreiber

· Pinzette

· Maskenpinsel

· Berichtsheft

· Einladungsschreiben und Personalausweis

Alle Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres werden darüber hinaus nochmals schriftlich zur Zwischenprüfung eingeladen.
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